
fttX#
für den Kreis Usinsen.

. m»cke«tlich Smal. Dienstag », Donnerstag»
' ^ -.«taa» mit den wöchentlichen Frei -Beilagen
S?" ?.. « . „ tagSdlMI" und «Le« Sandmanns

Kochendlatt" .

Druck und » erlag von
Wagner'S Buchdruckerei in Ufingen

Redaktion: Mchard Wagner.

Fernsprecher Rr. 21.

Bezugspreis : Durch die Post bezogen vtcrteljLhr-
lich 1,50 Mk. (außerdem 24 Pfg . Bestellgeld). Im

Verlage für den Monat 45 Pfg.
Anzeigengebühr: 20 Pfg . die Garmond-Zeile.

59.

Miiher Teil.
Ufingen, den 10. Mai 1916.

Schweinezüchtern und Schweinemästern
»Lid» teile ich bierdurch mit, daß nach hier-
^ Latev Nachricht da« für Zuchtsaue«
^Mastschweine bereitgestellte Futter in

«r Tagen einireffen wird,
oje Meldungen zur Abgabe de»Futter» ersuche
*L Angabe der Anzahl der Schweine bei dem
Men Bürgermeister-Amte zu machen,

q« klebrigen verweise ich auf die diesbezügl.
mimachungen in Nr. 19 de» Amtsblattes
MwirtfchaftS-Kammer vom 13. Mai 1916.

Der Königliche Landrat.
v Bezold.

Usingen, den 15. Mai 1916.
, Einvernehmen mit der Forstbehörde mache

Sil waldbesitzenden Gemeinden und die Privat-
Mtzer auf die Abgabe von Futterlaub
Sie ländliche Bevölkerung aufmerksam al» Er-
iiii Heu und sonstige» Rauhfutter. Die Ab-
lann gegen Erlaubnisschein zu 50 Pfg. für
Familie erfolgen, da» gewonnene Futterlaub

grün oder getrocknet verfüttert werden; da»
ege» in Mieten im Walde wird unentgeltlich
itiet. Besonder» geeignet zur Gewinnung von
r'isig sind die gegenwärtig in Betrieb be-

„jen Sckälschläge. Auch der Aushub ver-
M'Nder Weichhölzer au» älteren Forstkulturen

.lohnend. Den höchsten Nährwert hat das Ful-
jttijig von Mitte Mai bi» Anfang Juni. Der
lMwald ist zur Gewinnung von Fuiterreisig
!et denselben Bedingungen geöffnet. Bei Werb-
Bdnrch die Verwaltung stellt sich nach der
ljähligen Erfahrung der Zentner getrockneten
ng» auf 2,20 Mk. (der Raummeter auf 2.40
.); bei günstiger Witterung wird sich der Preis
idlich verringern. Die Anleitung zur Gewin-
ig, Aufbewahrung und Verwertung von Futter-
ig befindet sich zur Einsicht auf dem LandralS-
t, auf allen Obeiförstereien und Förstereien. —
it Herren Bürgermeister wollen für weitere
ilauiumachung in ihrer Gemeinde Sorge tragen.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.
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Bekanntmachung.
Der bei Flugzeug- Notlandungen entstehende

Waden wird erfahrungsgemäß trotz dringender
laruuWn feilen» der Flugzeuginsaffen in der
«Wfache von den Zuschauern(OrlSeinwohnern

verursacht. Die Heereroerwaliung kommt
dm durch die Zuschauer bewirkten Flurschaden
‘ »ns, vielmehr können dafür nur die letzteren
i>dasibar gemacht werden.
Ufingen, den 11. Mai 1916.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Dienstag , den 16. Mai 1916. 51. Jahrgang.

An die Herren Bürgermeister de» Kreise».
Da» Kgl Proviantamt Frankfurta. M «West
d̂ie Firma Albert Strauß in Frankfurt a. M.

mit dem Ankauf von Heu und Stroh für die
Heeresverwaltung betraut. Die Inhaber der
Firma werden sich mit Ihnen in Verbindung
fetzen. Ich ersuche, die Firma soweit al« möglich
zu unterstützen.

Usingen, den 10. Mai 1916.
Der Königliche Landrat.

Nr. 6765. o. Bezold.

»ekan «1machu« g.
Von der Reicheprüsungrstelle für Lebensmittel-

preife ist bei der Untersuchung von den in den
Handel gebrachten„Salaiölersatzpräparaten" fest-
gestellt worden, daß diese au« 98 bi» 99°/»
Master bestehen unter Zusatz von Gewürzen und
Pflanzenschleim von ölartiger Konsistenz. Diese
Zubereitungen besitzen keinen Nährwert und können
keinesfalls al« Ersatz für Salaiöl angesprochen
werden. Auch ist nicht ausgcschloffen, daß der¬
artige Präparate gesundheitSschäolichwirken können,
wenn sie in größeren Mengen genossen weiden.

Außerdem steht der im Handel geforderte
Preis in keinem Verhältnis zu dem Werte.

Ich warne daher dringend vor Ankauf von
„Salaiölerfatz."

Usingen, den 13. Mai 1916.
Der Königliche Landrat.

Nr. 6695. v. Bezold.

Usingen, den 11. Mai 1916.
Die Maul- und Klauenseuche ist in den Ge¬

meinden Groß-Karben und Melbach im Kreise
Friedberg wieder erloschen.

Der Königliche Landrat.
Nr. L. 6653. v. Bezold.

Bekanntmachung.
Da» Beiblatt zur Vakanzenliste vom 11.

Mai d». I «. — Offene Stellen für Krieg»-
beschädigte— liegt auf dem Landratsamte zur
Einsicht offen.

Usingen, den 13. Mai 1916.
Der Königliche Landrat.

o. Bezold.

Abänderung
des § *9 der Satzung für die Regelung de»
Viehankaufs im Regierungsbezirk Wiesbaden.

Auf Grund de» Erlaffe» de» Herrn Ministers
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom
27. März 1916 erhält 8 19 der von mir am
8. Februar 1916 erlaffenen Satzung für di-
Regelung de« Viehankauss im Regierungsbezirk
Wiesbaden folgenden Wortlaut:

8 is
Die Bekanntmachungen des Vorstande» erfolgen

im Amtsblatt der Königlichen Regierung und
in dem Amtsblatt für den Stadtkreis F>ank-
furt a. M.

Wiesbaden, den 25. April 1916.
Der RegierungS-P äsident.

Bekanntmachung
Wir geben den Mitgliedern de» Viehhandelr-

verbandeS bekannt, daß vom 15. d. Ml», ab alle

im Kreise angekauften Schlachttiere an die Kreis¬
abnahmestelle abgeliefert werden müsten und nur
dort durch Vermittlung de« Kreisvertrauensmannes
vom Verband abgenommen werden.

Frankfurta. M., den 13. 5. 1916.
Der Vorstand des Viehhandelsverbandes
für den Regierungsbezirk Wiesbaden,

v. Bernu », Königl. Landrat.

Frankfurt(Main), den 1. Mai 1916.
Gemäß gemeinschaftlichem Erlaß des Ministe¬

rium» für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
Gesch. Nr. I. A. Ie 7289 M. f. L. D. u. F.
und de» Kriegsministeriums Gesch. Nr. 789/4.
16 U. K. vom 15. 4. 16, wird unter Aufhebung
früherer Vorschriften mit Wirkung vom 1. 4. 16
„für die Beschäftigung von Kriegsgefangenen in
der Land- und Forstwirtschaft unterB. 5. bestimmt:

„Der Heeresverwaltungliegt ob:
Die Zrhlung  eines täglichen VerpflegungS-
zufchuffes für jeden Soldaten und jeden
Kriegsgefangenen in Höhe von 60 Pfg.
bi» auf weiteres. Die Auszahlung er¬
folgt nur dann, wenn die Emzelbrsitzer
und Gemeinden(Amtsbezirk oder Zweck¬
verband) ihren Verpfllchiungen wegen Ab¬
sonderung, Fluchtoe,Hinderung, Unterkunft,
Verpflegung und Verlohnung gewissenhaft
nachgckommen sind."

Unter C 3 wird weiter bestimmt:
„Die Zahlung des Lerpflegungszufchuffe»
erfolgt nach Schluß jeden Kalendermonals
(oder nach dem darauf folgenden Wochen-
fchluß). Sie muß bis zu Ende des
neuen Monat» durchgeführt fein."

Sämtliche landwiitfchaftlichen Arbeitgeber haben
daher für die Kriegsgefangenen, welche lediglich
mit landwirtschaftlichen Arbeiten — nicht also,
wenn auch nur teilweise mit geweiblichen Arbeiten,
wiez. B. Schmiedearbeiten. Schuster- und Schneider-
arbeiten und dergl. — beschäftigt werden, sowie
für die militärischen Wachileule die Anforderung
der oben genannten Rückvergütung für die Zeit
vom 1. April ab bei den Kommandanturen der
Stammlager der dort arbeitenden Kriegsgefangenen
einzureichen. Wenn sich also bei einem Arbeit»-
kommando Gefangene aus mehreren Stammlagern
befinden, so sind die Anforderungen getrennt bei
den betl' ffenden Stammlagern einzureichen. An¬
forderungsformulare liefern auf Verlangen die
Siammlager. Die Richiigkeit der Anforderung
ist vom Kommandoführer— bei Kommando« ohne
militärische Bewachung vom Beauflragien— zu
besä einigen. Eme BeNäiigung durch die LandraiS-
bezw. Kreisämler ist nicht erfoiderlich.

Die Anforderung muß zum 15 des neuen
Monat» für den vergangenen Monat bei den
Kommandanturen voiliegen, andernfalls der An¬
spruch auf die Rückvergütung für diesen Monat
erlischt.

Inspektion der Kriegsgefangenenlager
des 18. Armeekorps,

gez. Augustin,
Generalleutnant und Inspekteur.



Anordnung
über da » Schlachten von Ziegenmutterlämmern.

Auf Grund de« 8 4 der Bekanntmachung de»
Stellvertreter » de» Reichrkanrler » über ein Schlacht¬
verbot für trächtige Kühe und Sauen vom 36.
August 1915 ( Reichs -Gesetzbl . S . 515 ) wird hier-
durch folgende » bestimmt:

8 1.
Da » durch Anordnung vom 13 . April d. I » .

für die Zeit bi« zum 15 . Mai d. I «. ausge¬
sprochene Verbot der Schlachtung der in diesem
Jahre geborenen Ziegenmutterlämmer wird bi»
zum 31 . August d . I ». verlängert.

8 2.
Da » Verbot findet keine Anwendung auf

Schlachtungen , die erfolgen , weil zu befürchten ist,
daß da » Tier an einer Erkrankung verenden
werde , oder weil e» infolge eine » Unglückssalle»
sofort getötet werden muß . Solche Schlachtungen
find innerhalb 34 Stunden nach der Schlachtung
der für den Schlachtung «ort zuständigen Ort »-
Polizeibehörde anzuzeigen.

8 2.
Ausnahmen von diesem Verbot können au»

dringenden wirtschaftlichen Gründen vom Landrat,
in Stadtkreisen von der OrtSpolizeibehörde zuge-
laffen werden.

8 4.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung

werden gemäß 8 5 der eingangs erwähnten Be¬
kanntmachung mit Geldstrafe bi» zu 1500 Mk.
oder mit Gefängni « bi» zu drei Monaten bestraft.

8 S.
Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Be¬

kanntmachung im Deutschen Reich »- und Preuß¬
ischen Staairanzeiger in Kraft.

Berlin , den 5 . Mai 1916.
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten.
Freiherr von Schorlemer.

Berlin W . 9 , den 19 . April 1916.

Bei der gegenwärtigen Lage de» Fleischmarkt«
ist e» geboten , ihm auch sonst weniger beachtete
Nahrungsmittel zuzuführen . Zu diesen gehören
die durchaus wohlschmeckenden jungen Saatkrähen.
Wenn auch die Saatkrähe vorwiegend nützlich ist,
so ist sie doch in vielen Gegenden so zahlreich ver¬
treten , daß sie zuweilen auch erheblichen Schaden
anrichket und die Verminderung ihre » Bestände»
in einem Jahre keinen Bedenken unterliegt.

Nach 8 8 de» Vogelschutzgesetzes vom 30.
Mai 1908 (Reichs -Gesetzbl . S . 317 ) sind die
rabenartigen Vögel ( Rabenkrähen , Nebelkrähen , Saat¬
krähen , Elstern , Eicbelhäher ) GegenstanddeSfreienTier>
fang ». Es empfiehlt sich aber , die Saatkrähen in
diesem Jahre darüber hinaus planmäßig der Volks¬
ernährung nutzbar zu machen . Die Eigentümer
von Gehölzen , in denen sich sogen . Krähenkolonien
befinden , find daher zu veranlassen , den Abschuß
entweder selbst für eigene Rechnung ausüben zu
lassen oder zuverlässigen Personen zu gestalten.
Wenn e» an Schützen fehlt , oder die hohen Preise
der Jagdmunition dem Abschuß entgegenstehen,
bleibt nur da » Erklettern der Bäume , auf denen
die Krähennester sind , — am besten wohl mit
Steigeisen — und da » Herabscheuchen der noch
nicht flügge gewordenen jungen Krähen übrig.
Dabei ist auf die Verhütung von Unfällen sorg,
fällig zu achten.

Da » Ausnehmen von Eiern hat für den Ge¬
winn an Nahrungsmitteln um so weniger Be¬
deutung , als die Eier vielfach bebrütet fein werden.
Dazu ist e» gefährlicher , als da « Hinunterjagen
der jungen Krähen , da » auch in einiger Entfer¬
nung von den Nestern durch Stecken erfolgen
kann.

Wenn sich unter den Bruten der gesellig
nistenden Saatkrähe (corvus frugilegus ) aus¬
nahmsweise auch solche der Nebelkrähe (corvus
comix ) oder der Rabenkrähe (corvus corone ) be¬
finden , sind diese in gleicher Weise zu behandeln.
Doch ist vorzusorgen , daß die Maßnahmen bezüg¬
lich der Krähen nicht zu einer Lockerung de» durch
Gesetz oder Verordnung geregelten Schutze » der
Vögel und ihrer Bruten führen . Die Aufrecht¬
erhaltung diese» Schutzes ist heute besonders not-
wendig , da es sich in der Hauptsache um Vögel
handelt , die der Landwirtschaft nützlich find.

Die Landräte und die Polizeiverwaltungen in

den Städten werden vbte Wildpn Händler auf die
Möglichkeit de» Bezüge » von Saatkrähen hinzu¬
weisen und ihnen anhejpizugeben haben , Kaufan-
geböte in den Zeitungen zu veröffentlichen.

Damit die erbeuteten Krähen bei Versendung
nicht verderben , müssen sie zuvor gehörig abgekühil
sein.

Der von verschiedenen Seiten gegebenen An-
regung , auch die Staare in größerem Umfange
für die Volkrernährung nutzbar zu machen , vermag
ich keine Folge zu geben , da der Gewinn an
Fleisch nicht im angemessenen Verhältnisse zu dem
bedeutenden Wert steht , den diese Vögel für die
Landwirtschaft haben . Doch bin ich damit ein-
verstanden , daß Anträge auf Gestattung de« Ab¬
schüsse« nach 8 5 Abs . 3 de« Vogelschutzgesetze¬
in diesem Jahre besonder » entgegenkommend ge¬
prüft werden . Dabei bemerke ich, daß Staare
wie auch Sperlinge eine vorzügliche Brühe geben,
und daß deshalb Fett zu ihrer Zubereitung nicht
gebraucht wird.

Der Minister für Landwirtschaft , Domänen
und Forsten.

Freiherr von Schorlemer.

Frankfurt a . M -, den 3 . Mai 1916.
Abt . HI d . Tgb .-Nr . 8593/3341.
Betr . : Verkaufs - Verdat für optische

Ware « .
Auf Grund de» 8 2 d de» Gesetze« über den

Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 bestimme
ich für den mir unterstellten Korpsbezirk und —
im Einvernehmen mit dem Gouverneur — auch
für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

Sowohl Gewerbetreibenden wie Privat¬
personen ist e» verboten , ohne Genehmigung
de» Generalkommando » Prismengläser aller
Art , Ziel - und terrestrische Ferngläser , Galt-
Irische Gläser mit einer Vergrößerung von
4 mal und darüber , sowie die optischen
Teile aller vorgenannten Gläser , ferner
photographische Objekte in den Lichtstärken
3,5 . 6 und den Brennweiten von mehr
al « 18 Ztm . zu verkaufen.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängni » bi«
zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Um¬
stände mit Haft oder mit Geldstrafe bi» zu 1500
Mk . bestraft.

Da » stell». Generalkommando de« 18 . Armeekorp ».
Der Kommandierende General:

Freiherr von Gall,  General der Infanterie.

Nachtraa
Nr . W . II . 5700/4 . 16 K . R . A.

zu der Bekanntmachung , betreffend
Beschlagnahme baumwollener Spinn¬
stoffe und Garne (Spinn- und Weboerbot,

Nr . W . II . 1700/2 16 K . R . A .) ,
vom 10 . Mai 1916.

Nachstehende Bekanntmachurg wird hiermit auf
Ersuchen d' « Königlichen Krieg - Ministerium » mit
dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht,
daß jede Zuwiderhandlung auf Grund der Be¬
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf vom 34 . Juni 1915 (Reich »-Gefetzbl . S.
357 ) in Verbindung mit den Ergänzung - dekannt-
machungen vom 9 . Okiober 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 645 ) und 35 . November 1915 ( R ichr - Gesktz.
bl . S . 778 )*) bestraft wird , soweit nicht nach
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
find.

Art . I.
8 3 Absatz 3 Nr . 1 de« Spinn - und Web-

verbol » erhält folgende Fassung:

*) Mit Gefängni - bi» zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird,
sofern nicht noch allgemeinen Strafgesetzen höher,
Strafen verwirkt find , bestraft:

1.
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen-

stand beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört,
verwendet , verkauft oder kauft oder ein an¬
dere» Veräußerung - - oder Erwerb - geschäft
über ihn abschließt,

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln , zuwiderhandelt,

4 . wer den nach 8 5 erlassenen « u - führung - be-
stimmungen zuwiderhandelt.

1. Weberrikehrich«, welche
noch Zwirnabfälle enthält-

Art . II.
8 3 Absatz 3 Nr . 4 de» Spinn . M

verbot » erhält folgende Fassung : s
4 . Au »land »spinnstoffe und Au «la»

» ) Unter Au »land «spinnstoffen iJl? nhTn

dieser Bekanntmachung ^ £ ft
standen : ^ ^ Wi
Baumwolle . Baumwollabnn ^ 8
Baumwollabfälle . die nach in
Juni 1915 , Linler » und Mist
wolle , die nach dem 1. “ ,
au » dem Au »land ringeM « ^ sehe

find , ferner Kunstbaumwolle/z *
au « Garn - und Zwirnab 'sj
Lumpen und Stoffabfällen ^
dem 1 . Januar 1916
worden find.

d ) Unter Au »land »garnen j„
dieser Bekanntmachung
standen:
Garne und Zwirne , die
15 . Juni 1915 , Garn - mj
abfällt , die nach dem I . J «^,
au » dem Ausland eingefäh,
find , ferner Garn « und Z, fffö '
au «schließlich au , den unter
geführten Au »land »spinnstoss« m
stellt find.

Voraussetzung ist, daß die Einfuhr btt
stoffe und Garne der Krieg »-Rohstoff -Abt«
Königlich Preußischen Krieg - Ministerium,
wiesen werden kann . Die von der deuis ,utn
resmacht besetzten Gebiete gelten nicht al«U ^ , .
im Sinne dieser Bekanntmachung.

Art . » I.
8 6 de» Spinn - und Webverbot«

genden Zusatz:
4 . Garn - und Zwirnabfälle ( vgl.

dürfen nur an di« Aklienges,
Verwertung von Stoffabfällen/
Bellevuestraße 13 » , veräußen

Art . IV
tz 10 de« Spinn - und Webverbot«

gende Fassung:
Die Veräußerung oder Li

Baumwollspinnstoffen und Gl
88 2 , 5 und 6 dieser Bekam
wird nur gestattet , wenn k
Preise al « die in der Bekam
Nr . W . II . 1800/2 . 16 K . R
gesetzten Höchstpreise für Baw
stoffe, Baumwollgespinste und
fälle gefordert und bezahlt wei

Die » gilt auch dann , wem
1. April 1916 höhere Preist
Höchstpreise vereinbart sein
doch dürfen GarnlieferungSv
vor dem 1. April 1916 ,u
Preisen abgeschlossen worden
diesen Preisen insoweit er'
al » die» erforderlich ist zur Er
Heeresaufträgen gegen Belegfch
welche die auftraggebende Hv
Marinebehörde dem Garnverbn
reit « vor dem 1. April 19 IS
schlag erteilt hat . In gleich^
dürfen Garnlieferungsverträge,
dem 1. April 1916 gegen Fn
für Nähfäden zu höheren Po
nommen worden sind , zu dies«
erfüllt werden , fall » der
vor dem 1. April 1916 mi«
worden ist

Die Bestimmungen der Absitz
3 finden keine Anwendung aufli
spinnstoffe und AuSlandSgam
Z'ff-r 4).

Art . V.
Dem Spinn - und Weboerbot werde«sl

Bestimmungen hinzugefügt:
8 13
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Die KriegS -Rohstoff -Abteilung de« # # tiom
Preußischen Krieg - Ministerium « kann
Ausnahmen von den Vorschriften dieser
machung bewilligen.

8 14
Anfragen « nd Anträg «.

Anfragen und Anträge , die die '
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südliche!
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rt lj,uttflen von Baumwollspinnstoffenund
betreffs- H"h "" da» WebstoffMeldeamt
^Aohftoff-Abteilung de» Königlich Preuß-

ariegiMlnisterium«, Verlängerte Hcdemann-
, all« übrigen Anfragen und Anträge, die

^,.kanntmachung oder die etwa zu ihr er-
J! Ausführungsbestimmungen betreffen, sind
-riegS'Rohstoff-Abteilung, Sektion W. 11,

fljinlicö Preußischen Kriegsministerium».
gW 48, Verlängerte Hedemannstr. 9/10,

und am Kopfe de» Schreibens mit der

<ot|
wen

r bn

^^ Betrifft Baumwollbefchlagnahme"
Art. AI.

Mstehende Bekanntmachung tritt am 10. Mai
Kraft.
[Bit (Main ), den 10 . Mai 1916.Stellv. Generalkommando

18. Armeekorps.

Wl mtlicher  Teil.
Der Krieg.

^78 Große» Hauptquartier,  13 . Mai.

Westlicher Kriegsschauplatz:
fischen Argonnen und Maas fanden an ein-

Siellen lebhafte Handgranalenkämpfe statt,
^dleil des Feindes, in den Wäldern von Aoo
“«• ’ „„j, Malancourt Boden zu gewinnen, wurde»
>ru>! ^̂
»IW«. feindlicher Nachtangriff südwestlich

Min Mannes" erstarb in unserem Jnfanterie-

"Auf dem östlichen Maasufer erlitten die Fran-
U, bei einem mißglückten Angriff am Steinbruch

)1.§j glH de» Ablain-Waldes beträchtliche Verluste,
eseh ßjn deutscher Kampfflieger schoß über dem
llen, ^ von Bourgnignon(südwestlich von Laon)
ßert ui feindlichen Doppeldecker ab. Südöstlich von

MtiereS wurde durch unser Abwehrfeuer am
» « , Mi ein englische» Flugzeug zum Absturz ge-

,jl und vernichtet.
vestlichrr Kriegsschauplatz:

Nördlich des Bahnhofes Selburg wurde ein
Wr Angriffsoerfuch gegen die kürzlich genom.
zu Gräben durch unser Arlilleriefeuer im Keime

~RjP̂ ' dllehr als einhundert Ruffen wurden ge-
p genommen.

Valkan-Kriegsschanplatz:
steine besonderev Ereigniffe.

Oberste Heeresleitung
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V78 Größe - Hauptquartier,  14 . Mai.
oHA-illich.)

Westlicher Kriegsschauplatz:
Ein Erkundungstrupp drang am Ploegteert«

Sab(nördlich Armcnnöres) in die feindliche zweite
rW inte ein, sprengte einen Minenschacht und kehlte
chm it zehn gefangenen Engländern zurück.
Qen In der Gegend von Gioenchy-en-Cohelle fanden
cbm linensprengungen in der englischen Stellung und

un» erfolgreiche Kämpfe um Graben und
lichter statt.
M  dem westlichen Maasufer wurde ein gegen

freiMe Höhe 304 unternommener französischer Hand-
!rck « enangriff abgewiesen. Die gegenseitige
es« itillnietäiigkeit auf beiden Maasufern war leb-

veßlicher Kriegsschauplatz:
Keine besonderen Ereigniffe.

Valkau-Kriegsschauplatz:
Feindliche Flieger, die auf Mirovca und Doiran
»den abwarfen, wurden durch Abwehrfeuer ver-

jeden.
Oberste Heeresleitung

WTB Berlin,  14 . Mai. (Amtlich.) Die
>Mi-Erfolge im Monat April 1916 sind: 96

Eiche Handelsschiffe mit rund 22b 000 Brutto-
iikiionnen sind durch deutsche und österreichisch,
nsche Unterseeboote versenkt worden oder durch

verloren gegangen.
Der Chef des Admiralstab» der Marine.

*TB Berlin,  12 . Mai. (Amtlich). Wie
tö«n, hat sich der Staatssekretär de» Innern

Dr. Delbrück wegen seiner Gesundheitszustände»
genötigt gesehen, ein Abschiedsgesuch einzureichen.
Der Minister leidet an,Furunkulose al» der Folge
einer leichten Zuckerkrankpiit und bedarf nach ärzt¬
lichem Rat einer längeren Kur Ueber die Person
de« Nachfolger» ist mit Rücksicht auf die schweben,
den O'ganisationSfragen eine Entscheidung erst in
einigen Tagen zu erwarten.

— Bern,  13 . Mai (Priv -Tel. der Frkfl.
Ztg., zf) Die Schweizerische Telegrapheninfor.
mation meldet auS Salontk: Beim letzten Zeppelin-
angriff wurde der von der Entente besetzte Ort
Basilika fast vollständig zerstört.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* Ufl« ge« , 15. Mai. Dem Unteroffizier

d. Res Siegfried Rosenberg  im Feldart.-
Regt. Nr 61, Inhaber der„Hessischen Tapferkeits¬
medaille", wurde für Tapferkeit vor dem Feinde
das „Eiserne Kreuz"  verliehen.

* Zu der Bekanntmachung betreffend Beschlag¬
nahme baumwollener Spinnstoffe und Garne
(Spinn» und Weboerbol Nr. W II. 1700/2. 16
K. R A. ist ein Nacht,ag(W. 11. 5700/4. 16.
K. R A ) erschienen, deffen Anordnungen mit dem
10. Mai in K>ast treten. Der Wortlaut der
Nachtragsverordnung ist in diesim Blatte abge-
diuckt und kann auch auf dem Landratsaml ringe,
sehen werden.

* E« sind vielfach Klagen darüber laut gewor-
den, daß unsere Gefangenen im Auslanv, noment,
lich in Rußland, die an sie gerichteten Pakete,
Briefe, Karlen und Geldsendungen nicht erhalten.
Abgesehen von anderen Umständen liegt dies wohl
zum großen Teil daran, daß die für die Kriegs¬
gefangenen dcstimmien Sendungen mangelhaft
adressiert sind. Die» gilt insbesondere von den
nach Rußland bestimmten Sendungen, wo Sprache
und Schrift besondere Schwierigkeitenbieten und
häufig dazu führen, daß dre Gefanqenen selbst ihre
Adressen falsch oder ungenau angeden. Es empfiehlt
sich deshalb dringend, daß die von Vereinen oder
Privatpersonen an Gefangene im Ausland gerichteten
Briefe, Karlen, Pakete und' Geldsendungen durch
Vermittlung der für diesen Zweck bestehenden Aus¬
kunftsstellen vom Roten Kreuz gehen. Als solche
bestehen in der Provinz: Die Hilfe für Kriegs¬
gefangene Deutsche in Cassel, Rathaus, für den
Regierungsbezirk Caffel; Der Ausschuß für deutsche
Kriegsgefangene in Frankfurta. M. Zeil 114, für
Frankfurt und Umgebung; Die Hilfe für Krieg«,
gefangene Deutsche in Wiesbaden, Schloß, für den
übrigen Teil des Regierungsbezirks Wiesbaden.
Diese Stellen besitzen Verzeichnisse der Gefangenen¬
lager im Ausland, sie sind über die in Deutsch¬
land und im Ausland für den Postoerkehr ge¬
troffenenB stimmungen unterrichtet und können
auch sonst Auskunft über Lager- und Postverhäli-
mffe geben.

— Eschbach, 13. Mai. Der Krankenträger
Karl Becker  von hier wuive mit dem Eisernen
K.r euz ausgezeichnet.

— Fulda , 12. Mai. Der vor einigen
Wochen in Holland verhaftete und nach Deutschland
ausgelieferte Zigeuner W. Ebender, der an der
Ermordung deS Förster» Romanus beteiligt gewesen
ist, wurde heute Abend aus dem Gefängnis zu
Aachen dem hiesigen Gerichisgefängnis zugeführi.

Vermischte Nachrichten.
— Köln,  12 . Mai. Wie die „Rheinische

Zeitung" erfährt, ist der wegen der Fleischskandal,
affäre vielfach genannte Metzgermeifier Sommer
verhaftet worden.

— Nürnberg,  11 . Mai. Gegen übertriebene
Sportsbetätigungder Schuljugend haben sich in
den letzten Jahren berufene Personen und Aerzte
wiederholt gewendet. Nach dem Berichte des Nürn¬
berger Schulärzte» Dr. Buckhardt sind die Herz-
eikrankungen bei Knaben auf mehr als das Drei¬
fache gestiegen. Schuld sind übertriebenes Radfahren
und unzweckmäßig betriebener Sport ; am gefähr¬
lichsten ist da» au» England eingeschleppte Fuß¬
ballspiel.

— Gummersbach,  11 . Mai. In Nieder¬
seßmar wollte die 44jährige Frau Dornauf ihr

4jährige« Kind vor dem Ueberfahren durch die
elektrische Kleinbahn retten. Daaei geriet sie selbst
unter den Motorwagen und wurde geiölet. Dar
Kind blieb unversehrt.

— Kristiania,  11 . Mai. Die Schnee-
schmelzc richtet läng» der norwegischen Flußläufe
Verheerungen, namentlich am Mjüsee und Gloom
an, der bei KongSvinger nach Schweden durch¬
zubrechen droht. Viele Brücken und Dämme
wurden zerstölt Da» Waffen steigt. — Dre
norwegische Stadt Lillestroem, nahe bei Kristiania,
bekannt wegen ihrer groben Holzsägcwerke, ist durch

^ime infolge der Schneeschmelze eingetreiene Sturm¬
flut des Fluffe» Gloom gegenwärtig äußerst gefähr-
lich, da der Gloom stündlich mchrere Fuß steigt.
Verschiedene Sladiqaarliere stehen bereits unter
Waffen. Die Bevölkerung flüchtet.

Letzte Nachrichten.
WTB Großes Hauptquartier,  15 . Mai.

(Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz:

In vielen Abschnitten ber Front war die
beiderseitige Artillerie- und Pairouillen Tätigkeit
lebhaft.

V rsuche des Gegners, unsere neugewonnene
Stellung bei Hulluch wieder zu nehmen, wurden,
foweii sie nich> schon in unserem Artllleiie-Feuer
zusammenbrachen, im Nabkampf erledigt.

Im Kampfgebiet der Maas wurden Angriffe
der Fianzosen am Westlerle des Toten Manne»
und beim Caillette-Wald mühelos abgeschlagen.

Oestticher und Balkan-Kriegsschauplatz:
Keine besonderen Ereigniffe.

Oberste Heeresleitung.
V ' ■•-" -

Opala -Büttenkarten.
Pairgamentkarten.

Leinen -Karten.

Elfana -Karten.
fr.

I

Elfenbeinkarten.

Moderne

Besuchskarten

R. Wagner’s Buchdruckerel.

■ G

Elmiani! Husiei!
Der seit 65 Jahren weltberühmte

Bonner Mucker
von I . G . Maatz in Bon«
Platten i 30 und 15 Pfennig

und Bonbons in Paketen für 25 u. 10 Pfg.
stets vorrätig bei

Prter Bermbach, Ufingen.
Obergaffe6. Telefon Nr. 1.

Roda. d. Weil: im Konsumverein.
Besonders geeignet für unsere Feld-
grauen zum Schutz gegen Einwirkung
: : schädlicher Gase. : :
Echt nur in Original- Packung.

Dasssuiscker

Lanättlralenäer
vorrätig in

R. Wagncr ’s Buchdruckerei.



Bekanntmachungen
der Stadt Usingen.
Morgen , Dienstag , de« 16 . Mai,

nachmittag» zwischen 5 und 6 Uhr findet die
Ausgabe der Bezugsscheine für Hülsen
flüchte, Zucker, Gries usw. statt.

Die Stadt wird in 2 Bezirke eingeteilt:
Der I . Bezirk umfaßt den östliche « Teil

der Stadt einfchl. der rechten Seite der Zitzelgaffe
Die Ausgabe erfolgt im Wachtlokal des
Rathauses.

Der 2 Bezirk umfaßt den westlichen
Teil der Stadt einfchl. der linken Seite der Zltzer-
gaffe und des Bahnhossweges. Die Ausgabe er¬
folgt in der untere « « laste der Realschule
(Neustadt).

Alle Sorten Kalidünger
Kainit
Kalisalz
Chlorkalium

sind vorrätig.

Kalkstickstoff
trifft in ca. 14 Tagen ein und nehme
ich Bestellnngen gerne entgegen.

8iegm . Ulienstein.
Diejenigen Haushaltungen, welche am ver«

gangenen Samsiag von den Metzgern mir dem
Bemerken abgewiesen worden find „es fei kein
Fleisch mehr da" wollen fich morgen Vormittag,
den 16. d. Mt»., auf dem Bürgermeisteramt
melden.

Mittwoch, den 17. d. MiS., vormittags 8 Uhr
beginnend, wird das Rohrnetz der Wasserleitung
gespült. Da hierbei eine zeitweise Trübung des
Wasser» leider nicht zu vermeiden ist, empfihlt
e» sich, sich vorher für einen Vorrat reinen Waffer»
zu sorgen. _

Die Kreis- und Gemeindehundesteuerliste liegt
vom 16. dis einfchl. 23. Mai 1916 zur Einsicht
auf dem Bürgermeisteramt offen.

Gegen die Heranziehung zur Hundesteuer steht
den Beteiligten das Rechtsmittel des Einsprüche»
zu. Der Einspruch ist binnen 4 Wochen nach
Ablauf der Auslegungsfrist beim Gemeindevorstand
anzubringen.

Ustngen, den 15. Mai 1916.
Der Magistrat.

Lißmann.

Die Entschädigung für die am 10. Februar
d. I ». gelieferte Frucht wird von heute ab vor¬
mittags von 8 bis 12 Uhr ausgezahlt.

Ustngen , den 15. Mai 1916.
Die Stadlkaffe. Kley.

c« °'är Schmidt
Frankfurt a . M. — Gegründet 1730.

Teespezialmischung Mk. 2.50 , 3, 4, 5 p. Pfd
Verkaufsstelle in Usingem

Amtsapotheke von Dp.  A . Lcetze

Amtlicher

Taschen-
Fahrplan

- Preis 15 Pfg . -

Plakat -Fahrplan
- Stück 10 Pfg . -

vorrätig in R . Waguer ' s Buchdruckerei.

Junger Hausbursche
für leichte Arbeiten gegen guten Lohn und freie
Station gesucht.

Buchhdlg. Friede . Streckfutz,
Friedberg i. Hessen.

Braver Junge
kann da» Schuhmacher »Handwerk erlernen
und sofort in die Lehre treten.

Franz Sommer , Schuhmachei meister,
Ustngen.

f  Herjte\
empfehlen als vortreffliches

Hustenmittel

lMillionen" "

riserlrtt , Berfchtelmung,
atarrh, schmerzenden Hals,

Keuchhusten, sowie als Bor¬
beugung gegen Erkaltungen,
daher hochwillkommen jedem

Krieger!
011 ) 11 not- Zeugnisse!
5<5 ; : I von Aerzlen und

Privaten verbürgenj
den sicheren Erfolg.

Paket 25 Pf ., Dose 50 Pf.
IKriegSpackung15Pf.,keinPorto. |

Zu haben in Apotheken sowie
bei:

Amts'Apotheke in Ufingen.
Heinrich Arnold, Konditor

in Ufingen.
Th. Keusch in Ustngen.
Christ. Schollenberger2r.

in Wehrheim.
G. Schotts Bäckermeister

in Grävenwiesbach.
Wilh.Ernst Ww. in Anspach.

EINE KLASSE
FÜR SICH

Klavierstimmer
der Firma Förster-Gießen ist z. Zt. in Ustngen
anwesend. Anmeldungen im Gasthaus „Krone" .

Nllhhsh-Nerßrign
Donnerstag , den 18 . Mat ^

nachmittags l 1/» Uhr, kommt auf hiitz^
hau« au» dem Gemeindewald dahier
Gehölz zur Versteigerung:

Distrikt Blaurock 10a:

7 Stück Eichenstämme
mit 6,zz

Sämtliche Stämme liegen an einer 9:
fahrt oberhalb Heinzenberg und wollenj
liedhaber dieselben vorher einsehen.

Die Herren Bürgermeister werden uir,
Bekanntmachung in ihren Gemeinden erst

Heinzenberg , den 13. Mai 1916.
Der Bürgern^

WoUi.

Turngemeinde Usii
Die Turnstunde«

Dienstags und F,
abends punkl 8 */« Uhr br
statt. Die Mitglieder w«
regen Besuch ersucht.

Der Vo

Jur gefi. Kkllchtui
für

Î rrnelvtirte unck
Zciiweinerüc !,

Mer >« »1 aussehe»Les
immu
Neida

sere Milchausdeutung, bei Schweine«, De
Zunahme des Körpergewichts, der gjs

frankst
Beigabe zum täglichen Futter nur. "

1.Teppers Mlirki
Zu haben bei Herrn

Peter Bermbach , Usi»

reifer
!-tzge>
eise

mbV
urg
enden

rat ai
dafür
«uftrap
wkiden
fontn
die Au

(sauberes Einwickelpapi « toten.
in Packen zu 30 Pfennig abzugeben.

Kreisblatt - Druckei

Wagenverkau
Elegante Landauer , Mylords , Halb » nötiger
mit abnehmbarem Bock, Breaks , Jagd»
sowie Geschäftswagen aller Art, mit
zirka 40 Stück, preiswürdig zu verkaufe», i" 6 '
Fr . Grauep , Wagenbauer,

Landwirtschaftliche Angebote.

Dc

Z»

gelaust
rechiigt
laffene!
darV

Zr

b

Simmentaler Zuchtbulle«
16 Monate alt, zu verkaufen.

Karl Buhlmann , Cratzm

Kuh
in 4 Monaien da» 3. mol kalbend, zu N

H. Prötzer , Cratzendk

Kirchliche Aijeige».
Gottesdienst in der evangelische«

D
Usi

Nr. 6!

Mittwoch,  den 17. Mai 191«.
Sriegsbetstunde.
Abends8'/, Uhr.

Ansprache: Herr Dekan Bohrii.
Lied: Nr. 422, 1—4 und5» .j

Jl
Steife
jenigei
ihren
ooni
füllte,
schwei

A
itQdbt,
oetfei
jenige:
tuten
sürb
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